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Christine Schneider ist Küsterin in der Chris-
tuskirche Oberursel. Für die Leser des „Hin-
Gugger“ erklärt sie, was sich hinter dieser Be-
rufsbezeichnung verbirgt.

„Was macht eigentlich eine Küsterin?“. 
Diese Frage bekomme ich oft gestellt, 
aber eine einfache Antwort auf  diese 
simple Frage gibt es nicht. So vielfältig 
meine Aufgaben, so vielfältig sind auch 
die Eindrücke meines Berufs und die 
Bezeichnungen, die mir zugetragen wer-
den. Sei es als rechte Hand des Pfarrers, 
das Herz der Gemeinde, als Reinigungs-
kraft des Gemeindezentrums oder auch 
als Gastwirtin bei Veranstaltungen, um 
nur ein paar aufzuzählen. 

Der Ursprung des Wortes „Küster“ liegt 
im lateinischen „custos“ und bedeutet 
wörtlich „Wächterin“ oder „Hüterin“. 
Aber mit alleinigem Wachen über die 
Kirche lässt sich der Beruf  nicht be-
schreiben. Zu meinen Aufgaben gehören 
unter anderem die Vor- und Nachberei-
tung der Gottesdienste. Dies beeinhaltet 
zum Beispiel das Stecken der Liedertafel, 

den Blumenschmuck vorbereiten oder 
einfach die Begrüßung der Gemeinde 
an unserer Tür. Aber nach dem Got-
tesdiensten ist noch lange nicht Feier-
abend, denn unsere Kirche und unser 
Gemeindezentrum möchten gepfl egt 
und sauber gehalten werden. Auch unse-
re vielfältigen und verschiedenen Kreise 
beanspruchen mich, sei es hinsichtlich 
der Verpfl egung oder Planung. Oft wird 
von unseren Gemeindemitgliedern nur 
ein offenes Ohr verlangt oder ein nettes 
Gespräch gesucht.

Auch wenn meine Arbeit manchmal nur 
müde belächelt wird, da den Meisten 
nicht klar ist, wieviel Arbeit und Zeitauf-
wand dahinter stecken, führe ich meinen 
Job mit Herzblut und Leidenschaft aus. 
Ein zufriedenes Lächeln oder ein „Dan-
keschön“ eines Gemeindemitglieds ist 
mir hierfür Lohn genug. 
(Christine Schneider)

Geplante Vereinbarung über die Verwendung des Famili-
enbudgets gemäß KDAVO im Bereich des Evangelischen 
Dekanats Hochtaunus (Dekanatsverwaltung, Kirchen-
gemeinden, Diakoniestationen) und der Evangelischen 
Regionalverwaltung Oberursel. (Die geplanten Verein-
barungen im Dekanat Kronberg werden nur geringfügig  
von diesen abweichen.)

Maßnahmen aus Mitteln des Familienbudgets:
1. Die Arbeitsbefreiung gemäß § 53 (1) Nr. 1 KDAVO  (schwe-
re Erkrankung von Ehegatten, Lebenspartner/in, Kindern über 
12 Jahren, Eltern und Geschwistern) wird von einem Arbeits-
tag auf  bis zu 5 Arbeitstage pro Jahr erweitert. Zudem wird die 
Arbeitsbefreiung auch dann gewährt, wenn die betreffenden 
Personen nicht im Haushalt des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin 
leben. Voraussetzung für die zusätzliche Arbeitsbefreiung ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attests. (Kosten für die zusätzliche 
Befreiung werden dem Arbeitgeber erstattet) 

2. Die Arbeitsbefreiung gemäß § 53 (1) Nr. 3 KDAVO (Tod 
von Ehegatten, Lebenspartner/in, Kindern, Eltern und Ge-
schwistern) wird dahingehend ausgeweitet, dass die Bestim-
mung auch für außerhalb des Haushaltes der Mitarbeiterin/
des Mitarbeiters lebende Personen aus dem Familienkreis gilt, 
ebenso für die Schwiegereltern. Zudem wird die Arbeitsbefrei-
ung von 2 Tagen auf  3 Tage erweitert. (Kosten für die zusätzli-
che Befreiung werden dem Arbeitgeber erstattet)

3.  Die Arbeitsbefreiung gemäß § 53 (1) Nr. 4 KDAVO (Nie-
derkunft der Ehefrau oder der im Haushalt lebenden Le-
benspartnerin)  kann von einem Arbeitstag auf  bis zu 3 Tage 
erweitert werden. (Kosten für die zusätzliche Befreiung werden 
dem Arbeitgeber erstattet)

4. Die Arbeitsbefreiung gemäß § 53 (1) Nr. 6 KDAVO  (Taufe, 
Konfi rmation oder Erstkommunion eines Kindes oder kirchl. 

Trauung des/der Mitarbeiters/in) in Verbindung mit § 53 (2) 
KDAVO wird von einem Arbeitstag auf  zwei Arbeitstage er-
weitert. (Kosten für die zusätzliche Befreiung werden dem Ar-
beitgeber erstattet)

5. Zuschuss für Betreuungskosten (Pauschale € 50,- maximal 
einmal pro Jahr) für ein Kind bis 12 Jahre bei Ausfall der Be-
treuungsperson, ebenfalls bei Ausfall der Betreuungsperson für 
eine/n zu pfl egende/n Angehörigen.

6. Zuschuss für Teilnahme an einer Ferienmaßnahme (Kinder- 
oder Jugendfreizeit, Ferienspiele) des Dekanates oder kirchli-
cher Träger (Priorität) oder anderer gemeinnütziger oder öf-
fentlicher Träger für die Kinder von Mitarbeitenden in Höhe 
von pro Jahr pauschal € 100,-, jedoch nicht mehr als die Höhe 
des Teilnehmerbeitrags; gegen Vorlage der Rechnung

7. Subventionierung einer besonderen Familienfreizeit pro 
Jahr für Mitarbeitende (€ 50,- pro Teiln.)

8. Gutschein für Teilnahme an einer Familienbildungsmaß-
nahme (z.B. Seminare zu Erziehungsfragen, zu Umgang mit zu 
pfl egenden Angehörigen, zu Partnerschaftsfragen etc.) in Höhe 
von bis zu € 50,- pro Person gegen Vorlage der Rechnung

9. Finanzielle Beteiligung an sonstigen Familien fördernden 
Maßnahmen (Im Oktober eines Jahres entscheidet die AG Fa-
milienbudget nach Bestandsaufnahme der bereits verausgabten 
Mittel über die gegebenen Möglichkeiten)
 
10. Notfallreserve für fi nanzielle Hilfe in besonderen persönli-
chen Notlagen von Mitarbeitenden bzw. ihrer Familien (die AG 
Familienbudget entscheidet über die Vergabe). 

Genaue Informationen zu dem Solidarfonds werden allen 
Mitarbeitenden der beiden Dekanate noch per Post zu-
gehen.



Mit der Einführung der KDAVO zum 
1.10.2005 änderte sich der Jubiläums-
anspruch. Es folgt eine Gegenüber-
stellung der ehemaligen und der aktu-
ellen Regelung. Zur Unterscheidung: 
In der KDO wird von „Dienstzeit“ 
gesprochen, die auch bei anderen Ar-
beitgebern des öffentlichen Diens-
tes erworben werden konnten; in der 
KDAVO gelten die „Beschäftigungs-
zeiten“ beim derzeitigen Arbeitgeber:  
 
KDO (gültig bis 30.09.2005) 
- Vollendung von 25 Jahren: 3 Tage
- Vollendung von 40 Jahren: 4 Tage
- Vollendung von 50 Jahren: 5 Tage 

KDAVO (gültig ab 1.10.2005)
- Vollendung von 10 Jahren: 3 Tage
- Vollendung von 20 Jahren: 6 Tage
- Vollendung von 30 Jahren: 9 Tage
- Vollendung von 40 Jahren: 12 Tage

Wichtig ist, dass bei Auszahlung (also 
nicht Abgleich in Freizeit) des Jubilä-
umsanspruchs beim Arbeitgeber ein 
schriftlicher Antrag gestellt werden muss 
bis Ablauf  des Folgemonats nach Er-
reichen der anspruchsberechtigten Be-
schäftigungszeit.

Schwierig war die Umstellung der An-
sprüche: War jemand am 1.10.2005 12 
oder 13 Jahre beschäftigt, so war der An-
spruch auf  das 10 jährige Jubiläum ver-
fallen, ebenso bei jemand nach Vollen-
dung von 21 oder 22 Dienstjahren. Die 
meisten Arbeitgeber räumten in Abspra-
che einen entsprechenden Zusatzurlaub 
rückwirkend ein, aber nur auf  schriftli-
chen Antrag. Einen Rechtsanspruch auf  
Gewährung zusätzlicher freier Tage gibt 
es leider nicht. (ADF)

Halbtagesausflug, 1 Fahrt nach Nafplio

Leitung: Cornelia Zimmermann-
Müller, Gleichstellungsbeauftragte und 
Team

Anmeldung und Information: 
Gleichstellungsbüro, Händelstrasse 
52, 65812 Bad Soden, gleichstellung@
dekanat-kronberg.de, 061967 – 560156. 
Bitte bei Anmeldung die Geburtsdaten 
aller Mitreisenden angeben. Anmelde-
schluss: 30. Januar 2010

Gebühr: Erwachsene: 650 
Euro (Einzelzimmer nur mit Aufpreis 
möglich), Kinder bis zu ihrem 11. Ge-
burtstag: 370 Euro, Kinder bis 3 Jahre: 
50 Euro (Bezuschussung wahrschein-
lich über das Familienbudget möglich).

In eigener Sache: Ich habe diese Reise 
10 Jahre lang mit Menschen zwischen 
einem halben Jahr und 70 Jahren durch-
geführt. Viele sind jedes Jahr wieder 
mitgefahren. Sollten Sie also Beden-
ken haben, dass die lange Anreise für 
Sie schwierig wird, kann ich Ihnen nur 
sagen: davor brauchen Sie keine Angst 
haben. Die Erholung beginnt mit dem 
Einsteigen in den Bus. Spätestens auf  
dem Schiff  ist die etwas unbequeme 
Busfahrt vergessen. (CZM)

Neue Eindrücke sammeln, nichts or-
ganisieren müssen, gemeinsam mit an-
deren und dennoch mit Möglichkeiten 
zum Rückzug.  Kinder und Jugendliche 
finden Gleichaltrige, am Sandstrand am 
Feuer sitzen, schwimmen, spielen, gut 
essen, Tagesabschlüsse bei Mondschein, 
Ausflüge ...

Anreise: Abfahrt am Samstag, den 
9.Oktober 2010 um 20.00 Uhr im mo-
dernen Reisebus nach Ancona, ab Sonn-
tag Aufenthalt auf  einem luxuriösen 
Fährschiff  mit Pool. Montagmorgen 
Ankunft in Patras, Weiterfahrt nach Tolo 
(Badeort) in der Nähe der Stadt Nafplio/
Peleponnes(3Stunden Fahrzeit).

Aufenthalt: 10 Tage Aufenthalt in Fe-
rienappartements mit Pool- im Hotel 
Paradise Lost. Zum Meer sind es 5 Mi-
nuten. 

Rückreise: Donnerstag, den 21.Oktober 
2010, Ankunft in der Nacht von Freitag 
auf  Samstag gegen 4 Uhr.

Leistungen: Hin-und Rückreise im mo-
dernen Reisebus inklusive 4-Bett-Kabine 
auf  dem Schiff. 10 Übernachtungen in 
kleinen Ferienappartements mit Koch-
nische, Verpflegung mit einem warmen 
Abendessen (Büffet) pro Tag  im Hotel, 
sonst Selbstversorgung, 1Tagesausflug, 1 


